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Änderung des Ausländer- und Integrationsgesetzes (Sonderregelung für Reisen ins Ausland für Per-
sonen aus der Ukraine mit Schutzstatus S)
Vernehmlassung des Kantons Schwyz

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Mit Schreiben vom 22. Oktober hat das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement den Kan-
tonsregierungen die Unterlagen zur Änderung des Ausländer- und Integrationsgesetzes «Sonderrege-
lung ins Ausland für Personen aus der Ukraine mit Schutzstatus S» zur Vernehmlassung bis 5. Feb-
ruar 2026 unterbreitet.

Die bestehenden Reisemöglichkeiten von Personen mit Schutzstatus S aus der Ukraine sollen auf-
grund der entsprechenden Regelung der Europäischen Union und der Visumsbefreiung im Schen-
gen-Raum für Personen mit einem biometrischen Pass der Ukraine bis auf weiteres beibehalten wer-
den. Diese Sonderregelung für Auslandreisen von Personen mit Schutzstatus S lehnen wir ab.

Derzeit läuft ebenfalls die Anhörung zu verschiedenen Ausführungsverordnungen zu den Einschrän-
kungen für Reisen ins Ausland: Künftig dürfen asylsuchende, vorläufig aufgenommene und schutz-
bedürftige Personen grundsätzlich nicht mehr in ihren Heimat- oder Herkunftsstaat oder in andere
Staaten reisen. Nach dem Willen des Parlaments darf das Staatssekretariat für Migration solche Rei-
sen nur noch in Ausnahmefällen bewilligen. Wir begrüssen diese Regelung. Demgegenüber erachten
wir eine Sonderregelung für Personen mit Schutzstatus S aus der Ukraine für nicht angezeigt.
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Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und versichern Sie, Herr Bundesrat, unse-
rer vorzüglichen Hochachtung.

Im Namen des Regierungsrates:

Michael Stähli Dr. Mathias E. Brun
Landammann Staatsschreiber

Kopie an:
– die Schwyzer Mitglieder der Bundesversammlung.


